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§ 369 . Mit Geldſtrafe bis zu einhundert Mark oder
mit Haft bis zu vier Wochen werden beſtraft :

3. Gewerbetreibende , welche in Feuer arbeiten , wenn ſie
die Vorſchriften nicht befolgen , welche von der Polizei⸗
behörde wegen Anlegung und Verwahrung ihrer Feuer⸗
ſtätten , ſowie wegen der Art und der Zeit , ſich des

Feuers zu bedienen , erlaſſen ſind .

3. Badiſches Geſetz vom 25 . Februar 1879 , das

Forſtſtrafrecht und Forſtſtrafverfahren betr .

( Geſ. ⸗ und VO Bl. Seite 161. )

§ 24 . ( Unbefugtes Bauen in der Nähe von

Waldungen . ) Die Übertretung der Vorſchriften der

§s 57 bis 59 des Forſtgeſetzes wird an Geld bis zu 150

Mark oder mit Haft beſtraft .

4 . Reichsgewerbeordnung .

§ 147 . Mit Geldſtrafe bis zu dreihundert Mark und

im Unvermögensfalle mit Haft wird beſtraft :
1. wer den ſelbſtändigen Betrieb eines ſtehenden Ge⸗

werbes , zu deſſen Beginn eine beſondere polizeiliche
Genehmigung ( Konzeſſion , Approbation , Beſtallung )
erforderlich iſt , ohne die vorſchriftsmäßige Genehmigung
unternimmt oder fortſetzt , oder von den in der Ge —

nehmigung feſtgeſetzten Bedingungen abweicht ;
2. wer eine gewerbliche Anlage , zu der mit Rüchkſicht auf

die Lage oder Beſchaffenheit der Betriebsſtätte oder

des Lokals eine beſondere Genehmigung erforderlich iſt
( SS 16 u. 24) , ohne dieſe Genehmigung errichtet , oder

die weſentlichen Bedingungen , unter welchen die Ge⸗

nehmigung erteilt worden, nicht innehält , oder ohne neue

Genehmigung eine weſentliche Veränderung der Be —

triebsſtätte oder eine Verlegung des Lokals oder eine

weſentliche Veränderung in dem Betriebe der Anlage
vornimmt ;

4. wer den aufgrund der § § 120d , 139 endgültig er⸗

laſſenen Verfügungen oder den aufgrund der §§ 120 e,
139 h erlaſſenen Vorſchriften zuwiderhandelt .


	Seite 311

